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Zitat

Veranstaltungen zur Zeugnisübergabe für Abschlussjahrgänge

sind nach den Maßgaben für Kulturveranstaltungen in § 13 der
Coronaschutzverordnung zulässig, wobei die Höchstteilnehmerzahl im Bedarfsfall so
erhöht werden kann, dass neben den

Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen der Abschlussjahrgänge auch jeweils
bis zu

zwei erwachsene Begleitpersonen teilnehmen dürfen. Immunisierte Personen dürfen
zusätzlich teilnehmen.

Coronabetreuungsverordnung für NRW schreibt ganz klar für Zeugnisübergaben:

Schüler des Jahrgangs

Lehrer des Jahrgangs

Zwei Elternteile

Außerdem Immunisierung Personen (z.B. könnte das u.U. einige Großeltern betreffen. )
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